
Girls‘ Day / Boys‘ Day  
Informationen 

 

 
Girls‘ und Boys‘ Day 
 

Der Girls‘ und Boys‘ Day ist keine Veranstaltung der Schule und die 
Teilnahme selbstverständlich freiwillig! 
 
Er findet in der Regel Ende April an einem Donnerstag statt. Den 
genauen Termin finden Sie im Internet und natürlich im Kalender des 
Schulportals der Kugelsburgschule. 
 
Der Girls‘ und Boys‘ Day ist dazu da, 
 
- dass Jungen frauentypische Berufsfelder erkunden und 
- dass Mädchen männertypische Berufsfelder besuchen. 
 
Der Girls‘ und Boys‘ Day ist NICHT dazu da, 
- an diesem Tag in ein beliebiges Berufsfeld hineinzuschnuppern. 
 
Wenn Ihr Kind an diesem Tag teilnehmen möchte, dann 
 
• müssen Sie und Ihr Kind sich einen Betrieb suchen, den es an diesem Tag 
besuchen kann 
(Achtung: Der Betrieb muss für Mädchen ein männertypisches Berufsfeld und für 
Jungen ein frauentypisches Berufsfeld bieten!). 
 
• laden Sie sich aus dem Dateispeicher des Schulportals den Antrag auf Befreiung 
vom Unterricht für diesen Tag herunter (Schulportal>Dateispeicher>Girls‘ Day / Boys‘ 
Day). 
• füllen Sie den Antrag aus und geben Sie diesen bis spätestens 14 Tage vor dem 
Girls‘ Day / Boys‘ Day in der Schule ab. Sollte ihr Kind erkrankt sein, lassen Sie uns 
den Antrag auf anderem Weg zukommen (über ein anderes Kind, schul.cloud, Post, 
Mail, persönliche Abgabe, Briefkasten der Schule). 
 
Später eingehende Anträge werden NICHT berücksichtigt. 
 
Achtung: Das Berufsfeld für Mädchen muss mit einem Beruf aus der Liste „Girls‘ Day 
Berufeliste“ übereinstimmen. Das Berufsfeld für Jungen muss mit einem Beruf aus 
der Liste „Boys‘ Day Berufeliste“ übereinstimmen (Schulportal>Girls‘ Day/Boys‘ 
Day>Berufelisten). 
 

Mit Ihrem Antrag bestätigen Sie, dass Ihr Kind an diesem Tag den 
genannten Betrieb besucht und versäumte Unterrichtsinhalte 
unaufgefordert nachholt. 
 
Sollte Ihr Antrag genehmigt werden, erhalten Sie den Vordruck „Genehmigung und 
Teilnahmebestätigung“, den der zu besuchende Betrieb am Girls‘ und Boys‘ Day 
ausfüllt. Wird der Schule keine ausgefüllte Teilnahmebestätigung vorgelegt, wird ein 
unentschuldigter Fehltag im Zeugnis vermerkt. 


